
  

  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nachrichtlich: 
Generaldirektion Wasserstraßen 
und Schifffahrt 
Am Propsthof 51 
53121 Bonn 
 
Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie 
Bernhard-Nocht-Straße 78 
20359 Hamburg 

 
Bundesanstalt für Wasserbau 
Kußmaulstraße 17 
76187 Karlsruhe 

 
 
Betreff: Vergütungsordnung für Leistungen der Bundesanstalt für 

Gewässerkunde für Dritte; 
VL-BfG-Dritte (Ausgabe 2024) 
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Die mit Bezugserlass eingeführte Vergütungsordnung der Bundesan-
stalt für Gewässerkunde (BfG) für die Berechnung und Kostenerstat-
tung von Leistungen für Dritte (VL-BfG-Dritte) ist inhaltlich überar-
beitet und an die eventuelle Umsatzsteuerpflicht ab dem 01.01.2025 
im Hinblick auf den §2b USG angepasst worden. 
 
Die neue Vergütungsordnung VL-BfG-Dritte (Ausgabe 2024) ist ab 
01. Januar 2025 gültig. Der Bezugserlass wird hiermit aufgehoben. 
 
Dieser Erlass wird im Verkehrsblatt veröffentlicht sowie in das Ver-
zeichnis „Technisches Regelwerk Wasserstraßen (TR-W)“ im Ab-
schnitt 8 „Sonstige Regelungen“ aufgenommen und steht unter 
https://izw.baw.de/wsv/planen-bauen/tr-w zum Download zur Verfü-
gung. 
 
Im Auftrag 
Steffen Holl 
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